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E 1 	 Wolfen

An Fleischwölfen bestehen Gefährdungen durch das Abscheren und Quetschen der Finger 
und Hände, zum Beispiel bei der Verwendung von Lochscheiben mit zu großen Bohrungen, 
dem Nachstopfen mit der Hand, sowie durch Schnittverletzungen bei dem Ausbau des 
Schneidsatzes mit ungeeignetem Werkzeug.
Die Vernachlässigung der ergonomischen Grundsätze, z. B. beim Ausbau großer Schneid-
sätze, schwerer Wolfschnecken und beim Beschicken des Fleischwolfes kann zu Gesund-
heitsschäden führen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Der Zugriff zum Schneidsatz wird 
durch ausreichend kleine Bohrun-
gen der Lochscheibe oder durch ei-
nen verriegelten Auslaufschutz ver-
hindert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zum Ein- und Ausbauen der 
Schneidsätze wird geeignetes Werk-
zeug (z. B. Ausziehklauen) benutzt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zum manuellen Nachschieben von 
Fleisch und Hilfsstoffen wird geeig-
netes Werkzeug benutzt (z. B. Stö-
ßel / Stopfer). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

E	 Produktion
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An Wölfen mit schweren Schneid-
satzteilen oder Schnecken müssen 
Einrichtungen vorhanden sein, die 
das Ein- und Ausbauen sowie das 
Transportieren ohne manuelles He-
ben und Tragen ermöglichen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Ab einer Beschickungshöhe von 
1400 mm und einer Verarbeitungs-
menge von mehr als 1000 kg pro 
Wolf und Schicht ist eine Beschi-
ckungseinrichtung zu verwenden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 2 	 Kuttern

Kutter haben schnelldrehende Messerwellen, die schwere Verletzungen verursachen kön-
nen. Auch der Lärm, im Bereich um einen Kutter, ist gesundheitsschädlich. 

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Der Lärmschutzdeckel der Maschi-
ne muss immer geschlossen sein, 
es sei denn, dass dieser aus verfah-
renstechnischen Gründen geöffnet 
sein muss (z. B. Beschicken, Ge-
würz- und Eiszugabe, Entleeren). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Arbeiten an den Kuttermes-
sern (Demontage, Montage), sind 
Schnittschutzhandschuhe zu tra-
gen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Auskratzen des Kutterdeckels 
ist der Messersatz abzudecken. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zum Reinigen des Messersatzes ist 
geeignete Ausrüstung vorhanden 
(z. B. Kuttermesserbürste). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es sind Maßnahmen getroffen, dass
der Lärm des Kutters nicht unnötig 
auf Beschäftigte einwirkt. Der Kut-
ter ist bspw. in einem separaten 
Raum aufgestellt. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)



53

ASI 10.6

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 3 	 Wurstfüllen und Clippen 

Bei der Benutzung von Kolbenfüllmaschinen können Gefährdungen durch die Abteileinrich-
tung und bei Vakuumfüllmaschinen durch die Fördereinrichtung im Trichtergrund gegeben 
sein. 
An automatischen Clipmaschinen sind Gefährdungen der Finger durch das Clipwerkzeug 
und Lärm zu erwarten. Durch die Arbeit in feuchtem Milieu ist die Haut starken Belastungen 
ausgesetzt.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Der vorhandene Sicherheitsauftritt 
an der Maschine ist zu verwenden. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Ab einer Produktmenge von mehr 
als 1000 kg pro Wurstfüller und 
Schicht ist eine Beschickungsein-
richtung zu verwenden. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 4	 Kochen und Räuchern 

Rauch, Rauchrückstände, Hitze und Dampf stellen Gefährdungen dar. Der manuelle Trans-
port mittels Rauch- und Kochwagen führt zu Gefährdungen der Füße und Hände als auch zu 
Überbelastung des Muskel- und Skelettsystems. 
An Räucheranlagen bestehen in Abhängigkeit von der Raucherzeugungsart und dem Räu-
cherverfahren unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf den Explosionsschutz. 

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Gefährdungsbeurteilung zum 
Explosionsschutz in Abhängigkeit 
von der Art der Räucheranlage wur-
de durchgeführt. Die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung 
der Bildung einer gefährlichen ex-
plosionsfähigen Räucherrauchat-
mosphäre wurden festgelegt. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Ergebnisse der Gefährdungs-
beurteilung und die festgelegten 
Schutzmaßnahmen sind in einem 
Explosionsschutzdokument doku-
mentiert (Darlegung des Explosi-
onsschutzkonzeptes). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Während des Räucherprozesses 
dürfen Rauchkammern nicht geöff-
net werden. Es sei denn, diese ar-
beiten im Unterdruckverfahren und 
der austretende Räucherrauch wird 
direkt abgesaugt. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Türen von begehbaren Rauch- und 
Kochkammern sind jederzeit, von 
innen, z. B. durch innenliegende 
Türöffner und außen, zu öffnen.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Einfahrbrücke der Rauch- und 
Kochkammern darf beim Öffnen der 
Kammern nicht eigenständig aus-
klappen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Eine integrierte Reinigungsanlage 
der Rauch- und Kochkammern darf 
nur in Betrieb genommen werden, 
wenn sichergestellt ist, dass sich 
niemand in der Kammer befindet. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Ein unbeabsichtigtes Öffnen der 
Auslasshähne der Kochkessel ist 
nicht möglich, z. B. durch abklapp-
bare Griffe. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Vor den Kochkesseln befindet sich 
ein ausreichend dimensionierter 
Bodenablauf. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die innenliegenden Handgriffe der 
Rauch- und Kochwagen sind stets 
zu benutzen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Der Rauch- und Kochwagen muss 
immer geschoben (und nicht ge- 
zogen) werden. Ausnahme: Heraus-
fahren aus der Rauch- und Koch-
kammer.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 5 	 Mürben und Streifen schneiden / manuelles Aufschneiden 

Einlaufseitig können beim Mürbeschneider (Steaker) durch die Schneidsätze Einzugs- und 
Schnittgefährdungen auftreten. Auch beim Ein- und Ausbau der verschiedenen Schneidsät-
ze sowie bei der Reinigung kommt es immer wieder zu Schnittverletzungen. 
Beim Aufschneiden von Produkten und beim Reinigen der Aufschnittschneidemaschine 
verletzen sich häufig Beschäftigte an der Schneide des Rundmessers. Falsche Aufstellung 
und Bedienung der Aufschnittschneidemaschine führt zu Muskel- und Skeletterkrankun-
gen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Beim Ein- und Ausbau der verschie-
denen Schneidsätze sowie bei der 
Reinigung werden schnitthemmen-
de Handschuhe getragen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Aufschnittschneidemaschine 
ist so aufgestellt, dass an ihr in auf-
rechter Körperhaltung gearbeitet 
werden kann. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Aufschneiden der Produkte 
wird der Restehalter stets bestim-
mungsgemäß genutzt.
→ ASI 2.18 Aufschnittschneidema-

schine mit Rundmesser

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Anschlagplatte ist nach dem 
Schneidvorgang in Nullstellung zu-
rückzudrehen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Anschlagplatte ist vor der Reini-
gung in Nullstellung zu bringen. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Wird beim Reinigen der Aufschnitt-
schneidemaschine das Rundmes-
ser entfernt, müssen geeignete 
schnitthemmende Schutzhand-
schuhe getragen werden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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F 1 	 Fleisch- und Wurstverkauf 

Gefährdungen durch das Arbeiten mit Aufschnittschneidemaschinen, Handmessern, Mür-
beschneidern und mit der Bandsäge sind zu erwarten (siehe hierzu die Kapitel E6, B2, E5 
und D1). Durch feuchte Hände wird die Haut belastet.
Eine nicht ergonomisch gestaltete Verkaufstheke und nicht ergonomische Arbeitsweisen 
beim Arbeiten an der Theke führen zu Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. 
Eine unzureichende Organisation der Arbeiten im Verkaufsbereich kann zu psychischen 
Belastungen und zu Konflikten mit der Kundschaft führen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Auf das Tragen von Einmalhand-
schuhen im Verkauf wird, zur Si-
cherstellung des Hautschutzes für 
die Beschäftigten, verzichtet.
→ Hinweis für Kunden: Einmal-

handschuhe an Fleischtheken 
– Ohne Handschuhe – Hygiene 
trotzdem.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Ergonomisches Arbeiten an der 
Verkaufstheke ist gewährleistet. 
Eine ergonomisch gestaltete Ver-
kaufstheke steht zur Verfügung.
→  ASI 2.20 Bedienungstheken

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten im Verkauf benut-
zen ergonomische Hilfsmittel, z. B 
Gabeln, Zangen, Greifhilfen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

F	 Verkauf
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Die Bewegungsfläche hinter der 
Theke ist ausreichend bemessen. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bedarfssitze und Stehhilfen ste-
hen in unmittelbarer Nähe der ge-
eigneten Steharbeitsplätze zur Ver-
fügung.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Waren in Theken und auf Rega-
len sind gut erreichbar. Die Beschäf-
tigten müssen sich nicht extrem 
bücken, drehen oder in gebückter 
Stellung verharren. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten tragen geeig-
netes Schuhwerk – fester Sitz am 
Fuß, vorne geschlossen, sicherer 
Fersenhalt, niedrige Absätze, aus-
geformtes Fußbett mit feuchtig-
keitsabweisendem Obermaterial, 
rutschhemmende Sohle.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für eine geeignete Reinigung des 
Arbeitsplatzes ist gesorgt. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die verwendeten Regale sind kipp-
sicher aufgestellt. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

- Für das Erreichen höherer Regalla-
gen sind geeignete Tritte oder Lei-
tern vorhanden.
→  ASI 9.50 Vermeiden von Sturz-

gefahren und Leiterunfällen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es sind Bodenbeläge bzw. Boden-
auflagen vorhanden, die ein langes 
Stehen erleichtern. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Arbeitsabläufe, Aufgabenverteilun-
gen, Laufwege, Einteilung der Be-
reiche, Arbeitszeit- und Pausenre-
gelungen sind eindeutig festgelegt, 
um Stress und Belastungen gering 
zu halten. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind informiert 
(bzw. geschult), wie sie sich im Um-
gang mit Kundschaft verhalten und 
Konflikte und Beschwerden bewälti-
gen können.
→  ASI 9.02 Gewalt und Extremer-

eignisse am Arbeitsplatz

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind über das 
Verhalten während bzw. nach Über-
fällen informiert bzw. geschult. Die 
Notruftelefonnummern sind stets 
auf aktuellem Stand.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Umgang mit Zahlungsmitteln 
ist sichergestellt, dass die Einsicht 
und der Eingriff in die Ladenkas-
se oder in den Tresor durch Fremde 
verhindert wird. Dies gilt auch beim 
Zählen der Geldeinnahmen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Das Umfeld sowie die Ein- und Aus-
gänge der Betriebsstätte sind gut 
einsehbar und gut ausgeleuchtet. 
Es ist sichergestellt, dass keine Un-
befugten den Betrieb durch Perso-
nal-, Neben- oder Lieferantenein-
gänge betreten können.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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G 1 	 Auslieferung 

Im Bereich der Auslieferung gibt es Gefährdungen durch den Straßenverkehr. Beim Belie-
fern der Verkaufsstellen und bei Pannen kommt es immer wieder zu Unfällen. 
Durch Heben und Tragen von Auslieferungsware wird das Muskel-Skelett-System belastet. 

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Auslieferungsfahrzeuge werden 
regelmäßig gewartet, so dass ihr 
verkehrssicherer Zustand sicherge-
stellt ist. Darüber hinaus prüft das 
Auslieferungspersonal vor Schicht-
beginn die Wirksamkeit der Betäti-
gungs- und Sicherheitseinrichtun-
gen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Auslieferungspersonal wird 
über das sichere Verhalten im öf-
fentlichen Straßenraum (Beliefe-
rung der Verkaufsstellen, Verhalten 
bei Pannen und Unfällen) unterwie-
sen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen geeignete Hilfsmittel 
(z. B. Rollwagen) für das Be- und 
Entladen zur Verfügung. Die Be-
schäftigten werden unterwiesen, 
nicht zu viele Lasten auf einmal zu 
tragen.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

G	 Auslieferung
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Die Fahrtstrecken und Zeiten sind 
so geplant, dass Zeitdruck und 
Stress weitgehend vermieden wer-
den. Dadurch wird einem riskanten 
Fahrstil und Unachtsamkeit entge-
gengewirkt.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Auslieferungspersonal erhält 
die Gelegenheit, an einem Fahrsi-
cherheitstraining teilzunehmen. 
Trainingskarten können bei der BGN 
angefordert werden.
→  www.sicher-unterwegs-bgn.de

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Sicherheitsschuhe werden vom Be-
trieb zur Verfügung gestellt und von 
den Beschäftigten getragen.  

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei Gefährdungen im öffentlichen 
Straßenraum (z. B. bei Pannen) 
trägt das Auslieferungspersonal re-
flektierende Warnkleidung. Wenn 
ein Risiko durch andere am Verkehr 
Teilnehmende besteht, ist Warnklei-
dung auch beim Beliefern zu tragen. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die auszuliefernde Ware wird so 
geladen, dass sie nicht verrutscht 
oder umkippt. Alle erforderlichen 
Hilfsmittel zur Sicherung der La-
dung sind vorhanden und werden 
von den Beschäftigten genutzt.
→  Unterweisungskarte "Ladungs-

sicherung"

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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Empfohlene Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen
(Auswahl)

Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel un-
terliegen schädigenden Einflüssen, Abnut-
zung und Alterung. Dies kann dazu führen, 
dass sie nicht mehr in einem ordnungsge-
mäßen Zustand sind und es kommt zu Ge-
fährdungen für die Benutzenden. Daher 
müssen insbesondere alle Schutzeinrich-
tungen und Bauteile, von denen die Sicher-
heit der Beschäftigten abhängt, regelmäßig 
geprüft und bei Bedarf instandgesetzt oder 

ausgetauscht werden.

Sofern es keine in Vorschriften festgelegten 
maximalen Prüffristen gibt, sind diese durch 
eine Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. 
Zu Ihrer Unterstützung bei der Festlegung 
der Prüffristen finden Sie hier die vorge-
schriebenen oder empfohlenen Prüffristen 
für verschiedene Prüfgegenstände, die in 
Fleischereibetrieben anzutreffen sind.

Prüfung durch … Prüffrist (*)

Aufzugsanlagen Zugelassene Überwa-
chungsstelle (ZÜS)

Hauptprüfung:
alle 2 Jahre (*)

Zwischenprüfung: mittig 
zwischen zwei Haupt-
prüfungen (*)

Dunstabluftanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Ortsveränderliche elektrische 
Betriebsmittel

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Richtwert: 
alle 6 Monate; 
Maximalwert bei 
geringer Fehlerquote: 
jährlich, im Büro alle 
zwei Jahre

Ortsfeste Betriebsmittel und 
elektrische Anlagen

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Alle 4 Jahre

Feuerlöscher Fachkundiger (Wartung)
bzw. zur Prüfung befähigte 
Person (Prüfung des Druck-
behälters)

Alle 2 Jahre (*)

Ortsfeste Feuerlöschanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person / Sachkundiger

Jährlich
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Flüssiggasanlagen
- ortsfest 
- ortsveränderlich
- mit Gasverbrauchseinrichtun-

gen in Räumen unter Erdgleiche

Zur Prüfung befähigte 
Person Alle 4 Jahre (*)

Alle 2 Jahre (*)
Jährlich (*)

Flüssigkeitsstrahler (Hochdruck-
reiniger)

Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Gasgeräte, insbesondere deren 
Zündsicherungen 

Zur Prüfung befähigte 
Person, ggf. unterwiesener 
Beschäftigter

Jährlich

Kraftbetätigte Türen und Tore Sachkundiger Jährlich

Leitern und Tritte Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Sicherheitseinrichtungen an 
Maschinen und Geräten (z. B. 
Verriegelungen, NOT-Halt)

Unterwiesener
Beschäftigter

Zur Prüfung befähigte 
Person

Arbeitstäglich auf 
Funktion

Jährlich

Räucheranlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Alle 6 Monate

Erläuterungen:

Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS):
Prüfstelle, die von der zuständigen Landes-
behörde für bestimmte Aufgabenbereiche 
benannt und vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales bekanntgemacht wurde.

Sachkundiger:
Person, die auf Grund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Erfahrung ausreichende Kennt-
nisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit 
dem einschlägigen Vorschriften- und Regel-
werk vertraut ist und den sicheren Zustand 
des zu prüfenden Gegenstands (Arbeitsmit-
tel, Einrichtung usw.) beurteilen kann.

Zur Prüfung befähigte Person:	
Zur Prüfung befähigte Person, die durch ihre 
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und 
ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die 
erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung ver-
fügt.

Fachkundiger:
Sind in diesem Fall Sachkundige gemäß DIN 
14406-4: 2009-09 „Tragbare Feuerlöscher-
Teil 4: Instandhaltung“.

Unterwiesener Beschäftigter:
Beschäftigter, der angemessen und ausrei-
chend unterwiesen wurde, so dass er in der 
Lage ist, die Prüfungen durchzuführen und 
dabei Mängel zu erkennen.
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Prüfungen zum  Ex-Schutz
Räucheranlagen enthalten Bereiche, in de-
nen im nicht bestimmungsgemäßen Betrieb 
das Auftreten von gefährlicher explosions-
fähiger Atmosphäre nicht ausgeschlossen 
werden kann. Daher fallen Räucheranlagen 
in den Geltungsbereich der überwachungs-
bedürftigen Anlagen im Sinne von § 2 Ab-
satz 13 Betriebssicherheitsverordnung. 

Räucheranlagen sind daher vor der Inbe-
triebnahme sowie nach prüfpflichtigen Än-
derungen auf ihre Explosionssicherheit zu 
prüfen. Hierbei sind das im Explosions-
schutzdokument dargelegte Explosions-
schutzkonzept und die Zoneneinteilung zu 
berücksichtigen. 

Die Prüfung auf Explosionssicherheit ist 
wiederkehrend alle 6 Jahre erneut durch-
zuführen. Sofern keine Änderung am Anla-
genkonzept erfolgt, ist diese wiederkehren-
de Prüfung auf Explosionssicherheit durch 
die halbjährliche Wiederholungsprüfung der 
Räucheranlage abgedeckt.

(*) bei Prüffrist:
Maximal zulässige Prüffrist nach den jeweils 
einschlägigen Rechtsvorschriften.
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